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In folgender Tabelle stehen Abschlüsse und Qualifikationen, die zur Anwendung von Pflan-
zenschutzmitteln, zur Beratung über den Pflanzenschutz und zur Abgabe (Verkauf) von 
Pflanzenschutzmitteln berechtigen. 
 
Abschlüsse die vor dem 14. Februar 2012 erlangt wurden, können bei uns nicht mehr 
für die Pflanzenschutzsachkunde anerkannt werden, auch dann nicht, wenn eine aktuelle 
Fortbildungsbescheinigung vorgelegt wird. Als Grundlage dient der § 74 des Pflanzenschutz-
gesetzes. Gemäß § 74 (6) 1. Pflanzenschutzgesetz galt für die genannten Abschlüsse eine 
Beantragungsfrist für die Pflanzenschutzkarte bis zum 26.05.2015. Aufgrund einer erneuten 
juristischen Beurteilung in unserem Haus dieses genannten § 74 ist eine fortdauernde Aner-
kennung der Abschlüsse vor dem 14.2.2012 nicht mehr möglich. Um die Pflanzenschutz-
karte zu erhalten, muss erneut eine Prüfung absolviert werden, eine einfache Fortbildung 
reicht zur Anerkennung nicht mehr aus. 
 
 

Nachweis Anwendung/ 
Beratung 

Abgabe 

Anerkannte Berufsabschlüsse und Qualifikationen, gilt für Abschlüsse die nach dem 
14.02.2012 erlangt wurden 

Landwirt/in   

Gärtner/in   

Forstwirt/in   

Winzer/in   

Landwirtschaftliche(r) Laborant/in   

Landwirtschaftl.-technische(r) Assistent/in   

Fachkraft Argrarservice   

Schädlingsbekämpfer/in    

Geprüfte(r) Schädlingsbekämpfer/in    

Pflanzentechnologe/in   - Abschlüsse ab 2013   

Sachkundeprüfung zur Anwendung/Beratung   

Florist/in     

Sachkundeprüfung zur Abgabe   
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bedingt anerkannte Berufsabschlüsse und Qualifikationen  
- hier ist eine zusätzliche Bescheinigung der Ausbildungsstätte zur Anwendung1 bzw. Abgabe2 nötig* 

gilt für Abschlüsse die nach dem 14.02.2012 erlangt wurden 
(Fach-) Hochschulabschluss1, 2:  Agrar-,  Gartenbau- Forst-
wissenschaften, Weinbau 

  

Landwirt/in2   

Gärtner/in2   

Forstwirt/in2   

Winzer/in2   

Prüfung nach der Chemikalien-Verbotsverordnung  
mit entsprechendem Vermerk zur Sachkunde im Pflanzenschutz   

 
Bei anderen Nachweisen erfolgt eine Einzelfallprüfung,  
Für die Anerkennung von Befähigungsnachweisen aus anderen Mitgliedsstaaten muss dem Antrag 
eine beglaubigte Übersetzung und eine Bescheinigung über ausreichende Deutschkenntnisse vom 
Betriebsleiter beiliegen. 
 
*die zusätzliche Bescheinigung beinhaltet, dass folgende Inhalte gelehrt und geprüft wurden: 
 

Zur Anwendung/Beratung1 

1. Inhalte gemäß Richtline 2009/128/EG Anhang 1 

2. Schadorganismen und Schadursachen bei Pflanzen und Pflanzenerzeugnissen 

3. Eigenschaften von Pflanzenschutzmitteln und deren bestimmungsgemäßer und sachge-
rechter Umgang 

4. Verfahren der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln einschließlich der Verwendung, 
Reinigung und Wartung von Pflanzenschutzgeräten (für die Anwendung) 

Zur Abgabe von Pflanzenschutzmitteln2 

1. Inhalte gemäß Richtline 2009/128/EG Anhang 1 

2. Schadorganismen und Schadursachen bei Pflanzen und Pflanzenerzeugnissen 

3. Eigenschaften von Pflanzenschutzmitteln 

4. Verfahren der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln  

5. sachgerechte Unterrichtung eines Erwerbers von 
Pflanzenschutzmitteln über die bestimmungsgemäße Anwendung, die Lagerung und Ent-
sorgung, zur Vermeidung von Risiken für die Gesundheit und der Umwelt 

 
Rechtsgrundlagen: 
 

 Pflanzenschutz-Sachkundeverordnung - neu vom 27. Juni 2013, (BGBl. I S. 1953), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 376 V. v. 31.08.2015 BGBl. I S. 1474 

 Richtlinie 2009/128/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 
 


